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Debeka
Allgemeine Versicherung AG

Zusatzklausel zur landwirtschaftlichen Gebäudeversicherung 
(ABL-G 2014)

- Stand: 1. Januar 2014 -

SK 0136 (14) Ableitungsrohre auf dem Versicherungsgrund
stück

1. In Erweiterung von A. § 3 Nr. 2 ABL-G 2014 sind frostbedingte
und sonstige Bruchschäden an Ableitungsrohren der Wasser
versorgung außerhalb versicherter Gebäude auf dem Versiche
rungsgrundstück versichert, soweit diese Rohre der Entsor
gung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen und der Versi
cherungsnehmer die Gefahr trägt.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten
Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).


